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Erwägungen

E. 1
Prozessgeschichte

E. 1.1
Die Schuldnerin ist seit dem tt.mm.2009 im Handelsregister des Kantons Zü- rich
eingetragen und hat unter anderem die Erbringung von Dienstleistungen in den Sektoren
Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, Steuerberatung und Treuhand, insbesondere
Übernahme und Durchführung von Brokermandaten im … Bereich zum Zweck (act. 10).

E. 1.2
Mit Urteil vom 30. August 2011 (13.45 Uhr) eröffnete das Einzelgericht des
Bezirksgerichts Bülach in der Betreibung Nr. … den Konkurs über die Schuldnerin für eine
Forderung von Fr. 11'140.– nebst Zins zu 5% seit dem 25. Januar 2010,
Rechtsöffnungskosten von Fr. 450.– und Betreibungskosten von Fr. 233.– (act. 2 = act. 6/9
= act. 9). Gegen das ihr am 5. September 2011 zugegangene Urteil (act. 10) erhob die
Schuldnerin mit Eingabe vom 15. September 2011 rechtzeitig Beschwerde und beantragte
sinngemäss die Aufhebung des Konkurses. Gleich- zeitig stellte sie ein Gesuch um
Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Be- schwerde (act. 1).

E. 1.3
Die Schuldnerin hat der Gläubigerin gemäss Quittung vom 15. September 2011 einen
Betrag von Fr. 12'735.90 bezahlt. Diese Summe wurde für die Forde- rung (Fr. 11'140.–),
für die Zinsen (Fr. 912.90), für die Rechtsöffnungs- (Fr. 450.–) sowie die
Betreibungskosten (Fr. 233.–) geleistet (act. 3/2/1 und act. 3/2/3). Das Konkursamt D._____
bestätigte überdies mit Schreiben vom 15. September 2011 einen Kostenvorschuss von Fr.
500.– erhalten zu haben. Dieser Betrag reiche aus, um sämtliche bis heute entstandene und
bis zum Entscheid über die auf- schiebende Wirkung entstehenden Konkurskosten zu
decken (Gebühren und Auslagen des Konkursamtes D._____ und die Spruchgebühr des
Bezirksgerich- tes Bülach; act. 3/2/2). Die Kammer entsprach deshalb mit Verfügung vom
16. September 2011 dem Gesuch um aufschiebende Wirkung. Überdies wurde der
Schuldnerin Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten des Beschwerdever- fahrens einen
Vorschuss von Fr. 750.– zu leisten (act. 7). Dieser ging am 22. September 2011 fristgerecht
bei der Kasse des Obergerichtes ein (act. 11).
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E. 2
Materielles

E. 2.1



Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Rechtsmittel- verfahren
aufgehoben werden, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und
durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe
(Tilgung nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1, Hinterlegung nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 2 oder
Gläubigerverzicht nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG) nachweist. Zwar ist die Beschwerde
innert einer Frist von 10 Tagen ab Erhalt des erstinstanzlichen Entscheids einzureichen und
abschliessend zu be- gründen (Art. 321 Abs. 1 i.V.m. Abs. 1 ZPO), womit die beiden
genannten Vo- raussetzungen innert der 10-tägigen Rechtsmittelfrist darzulegen sind, doch
sind im Beschwerdeverfahren neue Behauptungen und Urkundenbeweise über kon-
kurshindernde Tatsachen unbeschränkt, d.h. unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem
erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind, zugelassen. Die Rechtsmit- telfrist ist aber stets
einzuhalten. Nachfristen sind keine zu gewähren (vgl. dazu: BGE 136 III 294 zur
Rechtslage bis Ende 2010 und ZR 110/2011 Nr. 5 zur Praxis unter der neuen ZPO).

E. 2.2
Wie vorstehend in Ziff. 1.3 ausgeführt, decken die von der Schuldnerin ge- leisteten
Zahlungen sowohl die in Betreibung gesetzte Forderung inklusive Zinsen und Kosten als
auch die Kosten des Konkursamts und die erstinstanzlichen Ge- richtskosten. Ebenso wurde
der zweitinstanzliche Kostenvorschuss geleistet (act. 11). Die erste Voraussetzung im Sinne
von Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG (Tilgung als Konkurshinderungsgrund) ist damit erfüllt.
Zu prüfen bleibt die Zah- lungsfähigkeit der Schuldnerin.

E. 2.3
Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, mit denen die
Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt werden kön- nen. Der Schuldner hat
deshalb aufzuzeigen, dass er in der Lage ist, seinen lau- fenden Verpflichtungen
nachzukommen und in absehbarer Zeit auch die beste- henden Schulden abzutragen. Bloss
vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen ihn noch nicht als zahlungsunfähig
erscheinen. Anders verhält es sich, wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte für eine
finanzielle Verbesserung seiner Situation zu erkennen sind oder er auf unabsehbare Zeit
illiquid erscheint. Abseh-
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grundsätzlich zu berücksichtigen; diese müssen jedoch so konkret dargelegt wer- den, dass
glaubhaft ist, die gegenwärtigen Zahlungsschwierigkeiten seien vo- rübergehender Natur.
Der Umstand, dass offene Betreibungen mittlerweile begli- chen wurden, darf als ein Indiz
für bloss temporäre Illiquidität betrachtet werden.

E. 2.3.1
Die Schuldnerin macht in ihrer Beschwerdeschrift geltend, sie vermöge ihre laufenden
Ausgaben jederzeit zu begleichen, da ihre Forderungen die lau- fenden Schulden um ein
Mehrfaches übertreffen würden und sie keinesfalls die Gefahr der Überschuldung eingehen
könne, obwohl sie seit einem Jahr ständig mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen habe. In
den nächsten zwei Monaten werde sie auch die Liquiditätsengpässe hinter sich haben.
Überdies führte die Schuldne- rin aus, die Forderung der Gläubigerin sei nun zwar
beglichen worden, diese be- ruhe jedoch nicht auf geleisteter Arbeit. Die Forderung werde
durch einen Rechtsanwalt mittels einer Rückforderungsklage demnächst eingeklagt werden.
Wie die Rechtsöffnung in dieser Angelegenheit habe erteilt werden können, ver- stehe
niemand, da die Leistung der Gläubigerin innert 2 bis 3 Wochen verspro- chen worden sei



und die zweite Zahlung der Schuldnerin 5 Wochen nach Arbeits- beginn hätte erfolgen
sollen. Die Arbeiten seien bis heute nicht erledigt worden, nur ca. 20% vom Gesamtauftrag
sei erledigt worden (act. 1).

E. 2.3.2
Gemäss Betreibungsregisterauszug vom 14. September 2011 sind ge- gen die Schuldnerin
keine offenen Verlustscheine vorhanden (act. 3/3/8). Über die Periode vom 1. Januar 2009
bis zum 14. September 2011 hat die Schuldnerin je- doch insgesamt 20 Betreibungen im
Gesamtumfang von Fr. 95'181.15 erwirkt. Fünf der in Betreibung gesetzten Forderungen,
total Fr. 15'217.45, hat die Schuldnerin durch Zahlung an den Gläubiger getilgt (act. 3/3/8).
Den eingereich- ten Belegen ist überdies zu entnehmen, dass die Schuldnerin weitere
Forderun- gen im Umfang von total Fr. 19'497.05 durch Zahlung an den jeweiligen
Gläubiger getilgt hat (Betr. Nr. …, F._____ AG, Fr. 2'082.05 [act. 3/3/9]; Betr. Nr. … und
…, G._____, Fr. 11'610.– und Fr. 5'805.– [act. 3/3/10, act. 3/3/12]). Gemäss "Statis- tik:
Archivierte Zahlungen" hat die Schuldnerin am 17. Oktober 2010 sowie am 2. Dezember
2010 überdies total Fr. 5'805.– an G._____ geleistet, was der Forde-
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gemäss eingereichten Unterlagen in der Betreibung Nr. … einmal einen Betrag von Fr.
3'058.60 sowie einmal einen Betrag von Fr. 3'000.– geleistet (act. 3/3/13). Es erscheint
deshalb glaubhaft, dass die betriebene Forderung von Fr. 5'805.– damit getilgt ist. Die
eingereichten Belege vermögen hingegen nicht glaubhaft darzutun, dass die weitere
Betreibung Nr. … des Gläubigers G._____ im Umfang von Fr. 5'805.– auch getilgt worden
ist. Eben so wenig geht dies aus dem einge- reichten E-Mail-Verkehr hervor (act. 3/3/14).
Die Schuldnerin hat zwar ein "Zah- lungsprotokoll …" eingereicht, dem weitere Zahlungen,
vorgenommen am 25. Au- gust 2011 an den Gläubiger G._____, zu entnehmen sind. Da es
sich bei diesem Gläubiger jedoch um den Vermieter der Geschäftsräume handelt, ist nicht
klar, ob diese Zahlungen für laufende Mietzinsverpflichtungen vorgenommen wurden, o-
der ob sie zur Tilgung der in Betreibung gesetzten Forderungen dienten. Dassel- be gilt für
die am 14. September 2011 getätigte Zahlung von Fr. 3'000.– (act. 3/3/14). Betreffend der
Betreibung Nr. …, H._____, im Umfang von Fr. 3'556.50 wurde Rechtsvorschlag erhoben.
Dieser wurde bis anhin nicht beseitigt (act. 3/3/8). Bei der Betreibung Nr. … über eine
Forderung von Fr. 11'140.– handelt es sich um diejenige, welche zur Konkurseröffnung
geführt hat. Diese wurde wie - oben ausgeführt - vollständig beglichen. Zur Betreibung Nr.
… der Gläubigerin I._____ im Umfang von Fr. 4'434.85 führte die Schuldnerin aus, sie
habe eine Teilzahlung geleistet (3/3/8). Das Betreibungsamt E._____ bestätigte, am 30. Au-
gust 2011 eine Teilzahlung von Fr. 1'400.– erhalten zu haben. Gemäss Abrech- nung sind
davon Fr. 1'393.– an die Gläubigerin abgeliefert worden (act. 3/3/16). Zur Betreibung Nr.
… der Gläubigerin J._____ AG im Umfang von Fr. 2'469.80 führte die Schuldnerin aus, es
sei eine Zahlung per 30. September 2011 verein- bart worden (act. 3/3/8). Dies entspricht
dem Schreiben der K._____ AG vom 7. September 2011 (act. 3/3/15). Betreffend die
übrigen fünf im Betreibungsregister- auszug ersichtlichen Betreibungen (Nr. …, …, …, …,
…) im Umfang von insge- samt Fr. 21'450.50 führte die Schuldnerin aus, diese würden
sukzessive mit Vor- rang beim Betreibungsamt beglichen. Voraussichtlich bis Ende
September 2011; spätestens bis Ende Oktober 2011 (act. 3/3/8). Wie und von welchen
Mitteln diese Forderungen bezahlt werden sollen, macht die Schuldnerin nicht geltend.
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Forderungen im Umfang von Fr. 64'883.80 getilgt respektive gestundet sind. Von den



ursprünglich in Betreibung gesetzten Fr. 95'181.15 verbleiben somit offene Forderungen
von Fr. 30'297.35, respektive konnte deren Tilgung oder Stundung nicht glaubhaft dargelegt
werden. Die Schuldnerin reichte der Kammer zudem eine Aufstellung über ihre For-
derungen und Schulden per 15. September 2011 ein (act. 3/3/1). Daraus ist er- sichtlich,
dass einem Total von Forderungen im Umfang von Fr. 152'137.40 Schulden im Umfang
von Fr. 39'550.92 entgegen stehen. Die Schuldnerin unter- mauert diese Aufstellung mit
zwei Rechnungslisten, in welchen die Kunden na- mentlich und die Auftrags- resp.
Rechnungsdaten einzeln aufgelistet sind (act. 3/3/2 und act. 3/3/3), sowie einer
Zusammenstellung der offenen Leistungen, Spesen und Vorschüsse nach Mandaten (act.
3/3/4). Überdies reichte die Schuldnerin eine Zusammenstellung der noch offenen
Zahlungen, sprich ihrer noch offenen Schulden, ein (act. 3/3/6). Diese listet neben den in
Betreibung ge- setzten Forderungen auch weitere noch unbeglichene Forderungen im
Gesamt- umfang von Fr. 34'545.20 auf. Entscheidend für die Aufhebung der
Konkurseröffnung ist aber nicht primär, wie hoch die offenen Forderungen bzw. Schulden
sind, sondern wie liquid eine Unternehmung als solche ist. Fraglich ist, ob es ihr möglich
ist, die bestehenden Schulden innerhalb einer voraussehbaren Zeit abzutragen. Dies lässt
sich anhand der Kennzahlen der Bilanz ermitteln. Die Schuldnerin reichte der Kammer eine
per 31. Dezember 2010 erstellte Bilanz und eine Erfolgsrechnung ein (act. 3/3/5). In diesen
ist für das Jahr 2010 ein Gewinn von Fr. 96'341.72 ausgewiesen. Betreffend der
Bilanzkennzahlen stellt sich das Ganze wie folgt dar: Gemäss Bilanz beliefen sich die
flüssigen Mittel der Schuldnerin per 31. Dezember 2010 auf Fr. 45'486.39. Die
Forderungen beliefen sich auf Fr. 156'585.96, wobei die Schuldnerin selbst Fr. 14'099.–
davon als "dubiose Debitoren" in der Bilanz auf- führte. Das Risiko, dass die "dubiosen
Debitoren" uneinbringlich sein werden, ist damit als sehr hoch einzuschätzen. Für die
Berechnung des Quick-Ratio bleiben sie deshalb unberücksichtigt. Das kurzfristige
Fremdkapital beläuft sich laut Bilanz

- 7 - auf Fr. 140'662.15. Somit ergibt sich ein Quick-Ratio von 143.66 % (flüssige Mittel
[45'486.39] und Forderungen [156'585.96] x 100 / kurzfristiges Fremdkapital [140'662.15]).
Das kurzfristige Fremdkapital ist durch die flüssigen Mittel und die Forderungen
ausreichend gedeckt. Das spricht grundsätzlich für eine sehr gute Liquidität der
Schuldnerin. Der Anlagedeckungsgrad 2 (Eigenkapital [100'820.39] und langfristiges
Fremdkapital [119'692.82] x 100 / Anlagevermögen [174'311.11]) beträgt 126.5 %. Auch
dieser Wert liegt also über dem Richtwert von 100%, wel- cher von einer "gesunden
Unternehmung" verlangt wird. Es spricht für die gesun- de Finanzstruktur der Schuldnerin,
dass das Anlagevermögen vollständig mit dem Eigenkapital sowie dem langfristigen
Fremdkapital finanziert werden kann. Betref- fend des Finanzierungsgrades der Schuldnerin
ist gemäss Bilanz von einem Fremdkapital von insgesamt Fr. 260'354.97 gegenüber einem
Eigenkapital von Fr. 100'820.39 auszugehen. Der Fremdfinanzierungsgrad beläuft sich
damit auf 72,1% (Fremdkapital [260'354.97] x 100 / Gesamtkapital [361'175.36]) und ist
demzufolge als eher hoch einzuschätzen. Insgesamt sprechen diese Bilanzkenn- zahlen aber
eindeutig für eine gesunde Vermögensstruktur der Schuldnerin. Grundsätzlich ist jedoch zu
bedenken, dass die Schuldnerin keine Erklärung dafür abgibt, weshalb sie in der Bilanz per
Ende 2010 einen Gewinn von knapp Fr. 100'000.– ausweist, jedoch nicht in der Lage sein
soll, ihren laufenden Ver- pflichtungen nach zu kommen und von einem seit nunmehr
bereits einem Jahr andauernden Liquiditätsproblem spricht (act. 1). Immerhin wird nach
Durchsicht der Zusammenstellungen der Rechnungen klar, dass einige Schuldner der
Schuldnerin ihre Rechnungen seit längerem nicht bezahlt haben (act. 3/3/2 und act. 3/3/3).



In der Bilanz fällt zudem auf, dass im Anlagevermögen ein Posten "Goodwill" mit Fr.
40'000.– veranschlagt wurde. Dies erscheint im Verhältnis zu den übrigen Zahlen relativ
hoch. Zudem werden das Mobiliar und die Einrichtung mit Fr. 53'372.70 veranschlagt,
wobei für "Büromaschinen, EDV-Anlagen, Kom- munikationssystem" noch einmal Fr.
21'976.– extra in der Bilanz aufgeführt sind und ein weiterer Posten von Fr. 8'125.– für
Fahrzeuge und noch einmal Fr. 3'681.– für Büromaschinen, Werkzeuge und Geräte
verzeichnet ist.
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E. 2.3.3
Insgesamt verbleiben Bedenken an der Liquidität der Schuldnerin. Al- lerdings gilt eine
Tatsache schon dann als glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse
Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich
nicht verwirklicht haben könnten. Die Zah- lungsfähigkeit gilt demnach bereits dann als
glaubhaft gemacht, wenn diese wahrscheinlicher ist als die Zahlungsunfähigkeit (BGer
5A_80/2007 vom

E. 4
September 2007, E. 3.1). Im vorliegenden Fall spricht gewichtig für die Zah- lungsfähigkeit
der Schuldnerin, dass sie innert relativ kurzer Frist einen grösseren Teil der in Betreibung
gesetzten Forderungen begleichen konnte. Überdies spre- chen die Bilanzkennzahlen für ein
gesundes Unternehmen. Schliesslich stehen den Schulden in der Höhe von Fr. 39'550.92
Forderungen von Fr. 152'137.40 ge- genüber (act. 3/3/1). Es ist deshalb nicht davon
auszugehen, dass die Schuldne- rin innert absehbarer Frist ihre Schulden nicht wird
abbezahlen und ihren laufen- den Verbindlichkeiten nicht wird nachkommen können. Aus
diesem Grund er- scheint die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin wahrscheinlicher und
mithin als hin- reichend glaubhaft im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG. Dies führt zur
Gutheis- sung der Beschwerde und zur Aufhebung des über die Schuldnerin eröffneten
Konkurses. Die Schuldnerin darf aber nicht davon ausgehen, dass das bei einer weiteren
Konkurseröffnung wieder so beurteilt würde. Kommt es innert relativ kur- zer Zeit
mehrmals zur Eröffnung eines Konkurses, wird diese Tatsache als star- kes Indiz gegen die
Zahlungsfähigkeit gewertet. 3. Obschon die Beschwerde gutgeheissen wird, sind die Kosten
beider Instan- zen durch die Schuldnerin zu tragen, weil sie das Verfahren durch ihre
Zahlungs- säumnis verursacht hat. Es wird erkannt:
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